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Bürgerfragestunde gemäß § 37 Geschäftsordnung; 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 
613/082/2016 

 
Dringlichkeitsantrag Nr. 009/2016 der FWG zum Stadtrat "Grüne Welle für 
Erlangens Ein- und Ausfallstraßen" 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 25.02.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Antrag 009/2016 der FWG ist abschließend behandelt. 
 
 
 

II. Begründung 
 
Sachbericht 
Lt. Antrag 009/2016 der FWG vom 03.02.2016 werden zur Gewährleistung des Verkehrsflusses  
während der kommenden größeren Baumaßnahmen „Grüne Wellen“ für Erlangens Ein- und Aus-
fallstraßen gefordert. 
 
Die Verwaltung hat dies entsprechend geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Entlang der Hauptverkehrsstraßen wären durchgehende "Grüne Wellen" (Koordinierungen) sicher 
wünschenswert. Die Verwaltung berücksichtigt daher bei notwendigen Änderungen an den Signal-
steuerungen mögliche Koordinierungen auch immer. Ob jedoch eine Koordinierung geschaltet 
werden kann, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Beispiele dafür sind: 
- Knotenabstände 
- Umlaufzeit der Signalprogramme aller Anlagen in der Koordinierung 
- Signalphasen der Signalprogramme aller Anlagen in der Koordinierung 
- Auslastungsgrad aller Anlagen in der Koordinierung 
- Verkehrsmengen des Querverkehrs 
- Wellengeschwindigkeiten (Progressionsgeschwindigkeiten) 
- Belange des öffentlichen Personennahverkehrs 
- Belange der Radfahrer 
- Belange der Fußgänger.  
 
Es muss folglich eine Vielzahl von Rahmenbedingungen für eine gelungene Pulk-Bildung und da-
mit für eine gelungene Koordinierung erfüllt sein. Laut den Regelwerken gilt hier der Leitsatz: 
"Besser keine Grüne Welle als eine schlechte Grüne Welle" 
 
Ein weiteres Kriterium: An Lichtsignalanlagen ohne Anforderungsmöglichkeiten für Fußgänger 
(Taster) muss die Hauptrichtung regelmäßig unterbrochen werden, um auch die Fußgänger zu 
bedienen. Im städtischen Bereich sollten möglichst geringe Wartezeiten für Fußgänger immer Prio-
rität vor einer Grüner Welle haben (z.B. Streckenzug Henkestraße). 
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Die Komplexität soll nochmals gezielt anhand folgender 2 Beispiele erläutert werden:  
 
1) Streckenzug B4 Paul-Gossen-Straße vom Knoten Äußere Nürnberger Straße / Gebbertstraße 
bis hin zur Äußeren Brucker Straße: 
 
Diese Anlagen können aus folgenden Gründen nur schlecht bis gar nicht koordiniert geschaltet 
werden. Am Knotenpunkt Äußere Nürnberger Straße / Gebbertstraße ist z.B. die Richtung der 
Busbeschleunigung konträr zur starken Fahrbeziehung der B4. Am Knotenpunkt Günther-
Scharowsky-Straße wird eine Koordinierung in Nord-Süd-Richtung geschaltet. Die Polizeiausfahrt 
darf (nachvollziehbar) in keinster Weise eine künstliche Unterdrückung zugunsten einer Grünen 
Welle auf der B4 erfahren. Die neue Fußgänger-Anlage am neuen S-Bahn-Halt muss zeitnah nach 
Betätigung der Taster Grün schalten. Ansonsten würde deren Akzeptanz so stark herabgesetzt, 
dass gehäuft gefährliche Rotlichtverstöße durch Fußgänger auftreten würden.  
 
In diesem Beispiel sind mittels sogenanntem "Meldungsaustausch" trotzdem sämtliche Anlagen 
verknüpft. Der "optimale" Zustand kann aber immer nur für wenige Fahrzeuge eines Signalumlau-
fes erreicht werden und auch nur dann, wenn keinerlei ÖPNV-Bevorrechtigungen aus anderen 
Richtungen vorliegen. Dies ist selten der Fall. Wenn man z.B. aus einer Nebenrichtung auf die B4 
fährt, ist man zusätzlich ein (untergeordneter) Einbieger und per se nicht im koordinierten Ver-
kehrsstrom. 
 
2) Streckenzug B4 Paul-Gossen-Straße - 3 Knoten A73 Ost, A73 West und Bayernstraße: 
 
Für diese Anlagen ist eine Koordinierung eingerichtet. Sie funktioniert relativ zuverlässig: 
- für die Spitzenverkehrszeiten morgens stadteinwärts  
- für die Spitzenverkehrszeiten abends stadtauswärts 
- jeweils für die Geradeausströme und / oder Abbieger (nicht für Einbieger) 
- wenn keinerlei Eingriffe wie Grünzeitverschiebungen durch veränderte Anforderungs- 
  konstellationen, Bemessungen, Phasentausch, Fußgängeranforderungen oder ÖPNV- 
  Bevorrechtigungen etc. vorliegen.  
 
 
Fazit: 
In Spitzenverkehrszeiten ist immer mit Überlastungen im Verkehrsnetz zu rechnen. Diese Situation 
verschärft sich stetig durch die seit Jahren ansteigenden Verkehrsmengen über die Stadtgrenze. 
 
Aufgrund der Vielzahl der Baustellen im Stadtgebiet ist die Verkehrslage bereits jetzt sehr ange-
spannt. Um auf Veränderungen durch die unterschiedlichsten und ständig wechselnden Verkehrs-
führungen zu reagieren, liegt das Hauptaugenmerk der Verwaltung immer auf der Verbesserung 
von Einzelschaltungen auf den Umleitungsstrecken. Höchste Priorität hat hierbei die Verkehrssi-
cherheit. 
 
Die kommenden Großbaustellen werden durch den Wegfall wichtigster Fahrbeziehungen die Lage 
deutlich verschärfen. Die verbleibenden Fahrbeziehungen werden die Umleitungsverkehre nicht 
aufnehmen können. Die Möglichkeiten der Signalsteuerungen sind unter Berücksichtigung der 
Belange aller Verkehrsteilnehmer bereits weitestgehend ausgereizt. Die Verwaltung wird trotzdem 
die sich verändernden Verkehrsverhältnisse beobachten und so weit wie möglich die Steuerungen 
dahingehend anpassen, dass z.B. „frei werdende“ Grünzeiten durch Wegfall von Fahrbeziehungen 
auf die Umleitungsstrecken verteilt werden. Falls sich ein größerer Handlungsbedarf ergibt, wel-
cher derzeit in Notwendigkeit und Höhe noch nicht abgeschätzt werden kann, muss auf die Unter-
stützung eines Ingenieurbüros zurückgegriffen werden. Dafür müssten dann zeitnah finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
 
Unabhängig davon ist die Verwaltung bereits jetzt schon in Abstimmungen mit den ESTW, um die 
Auswirkungen der Baumaßnahmen für den ÖPNV so gering wie möglich zu halten.  
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Anlagen: Anlage 1 – Antrag Nr. 009/2016 der FWG 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 
613/083/2016 

 
Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion zum Stadtrat am 25. Februar 2016;  
Beantwortung der Fragen zur Stadt-Umland-Bahn (StUB) 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 25.02.2016 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Antrag 012/2016 der CSU-Fraktion ist abschließend behandelt. 
 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Mit Dringlichkeitsantrag 012/2016 der CSU-Fraktion vom 15.02.16 wird um Beantwortung von 
Nachfragen zu den Antworten auf die Fragen der Bürgerinformationsveranstaltung StUB am 
11.11.2015 gebeten. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Die Nachfragen können wie folgt beantwortet werden: 

1. zu Frage / Antwort Ziff. 79 

Wird mit der Aussage zur Wirtschaftlichkeit belegt, dass die finanzielle Belastung der Stadt, 
wenn die StUB realisiert wird, geringer ist als beim RoBus, obwohl nach den vorliegenden Gut-
achten die Investitions-, jährliche Betriebs- und Folgekosten für die StUB um ein Vielfaches 
höher sind als für den RoBus?  

Die Aussage basiert auf den Angaben aus der Fachliteratur für die langfristige Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung unterschiedlicher Verkehrssysteme. Die höhere Wirtschaftlichkeit einer Stra-
ßenbahn ab ca. 10.000 Fahrgästen begründet sich im Grundsatz wie folgt: Bei einem Straßen-
bahnsystem entstehen zwar höhere Kosten für die Fahrzeuge und die Infrastruktur, durch die 
größeren Fahrzeugkapazitäten und die daraus resultierende niedrigere Taktdichte entstehen 
aber auch deutlich niedrigere Personalkosten. Darüber hinaus können die Fahrzeuge wesent-
lich länger eingesetzt werden. 
2. zu Frage / Antwort Ziff. 1 und 2 
a) Trifft es zu, dass der Verkehr, der die Stadtgrenzen überschreitet, 175.000 KFZ/24h zuzgl. 

dem Anteil des Durchgangsverkehrs, der die Straßen über die Stadtgrenzen belastet rd. 
200.000 KFZ / 24h beträgt? (der Anteil Durchgangsverkehr ohne A 3 und A 73)  

Die gezählten Fahrzeuge über die Stadtgrenze beinhalten ein- und ausfahrende Fahrzeuge auf 
den wichtigsten Verkehrsachsen (ohne BAB A 3 und A 73). Eine Unterscheidung nach Durch-
gangsverkehr und Ziel- / Quellverkehr wäre nur über eine äußerst aufwändige Kennzeichener-
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fassung möglich. Es liegen uns deshalb keine detaillierten Ergebnisse über den Anteil des 
Durchgangsverkehrs vor. Es ist aber davon auszugehen, dass der Durchgangsverkehr über-
wiegend die Bundesautobahnen nutzt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der überwiegen-
de Anteil an den gezählten 175.000 Kfz/24 h über die Stadtgrenze das Ziel Erlangen hat bzw. 
in der Stadt startet und von dort in die umliegenden Städte und Gemeinden fährt. 
b) Trifft es zu, dass die Verkehrsmenge auf den grenzüberscheitenden Straßen, die der Lini-

enführung der StUB entsprechen, beim T-Netz rd. 91.000, beim L-Netz 72.000 KFZ / 24h 
beträgt? (B 4, Niederndorfer Straße westl. A 3, Drausnickstraße)  

Die in der Frage angegebenen Werte können nicht nachvollzogen werden. Legt man den im In-
ternet veröffentlichten Verkehrsbelastungsplan mit Bezugsjahr 2012 zugrunde, ergeben sich 
höhere Werte für die Summe der angegebenen Querschnitte. Es ist zu berücksichtigen, dass 
der Bau der StUB nicht nur auf den angegebenen Einfallstraßen zu einer Reduzierung des MIV 
führen wird. Auch Straßen, wie die Haundorfer Straße oder die Sieglitzhofer Straße würden u. 
a. durch den nachlassenden Verdrängungseffekt davon profitieren. Auch die innerstädtischen 
Straßen werden entlastet, da sich weniger einfallender Verkehr auf das Straßennetz verteilt. 
Berücksichtigt werden sollte hierbei auch, dass die Verkehrsmengen des MIV zwischen 2012 
(Bezugsjahr des Verkehrsbelastungsplanes) und 2015 nochmals deutlich gestiegen sind.  
c) Wieviel beträgt die Entlastung bzw. MIV-Reduzierung durch den RoBus im Vergleich zur 

StUB (T-Netz) 

Nach dem Verfahren der Standardisierten Bewertung werden die Verkehrsverlagerungen für 
Korridore berechnet, d. h. es wird keine Umlegung wie im Verkehrsmodell des Verkehrsent-
wicklungsplanes durchgeführt. Der gewünschte detaillierte Vergleich liegt daher nicht vor. 
d) Trifft es zu, dass die Mehr-MIV-Reduzierung von 1.700 KFZ / 24h, die mit der StUB erreicht 

werden kann, geringer ist, als die 2011 gezählte Verkehrsbelastung in dem verkehrsberu-
higten Bereich der Stubenlohstraße mit 2.360 KFZ / 24h?  

Beim Konzept Stubenlohstraße wurden die Verkehre nur auf andere Straßen verlagert, es fand 
keine MIV-Reduzierung statt. Darüber hinaus ist generell zu beachten, dass Querschnittsbelas-
tungen und Wege nicht direkt vergleichbar sind. Ein auf den ÖPNV verlagerter Weg tritt an je-
dem Straßenquerschnitt der eigentlichen MIV-Fahrtroute als Reduzierung auf. Es wird also 
nicht nur die Verkehrsbelastung auf den Einfallstraßen weniger, sondern auch auf dem nach-
gelagerten Straßennetz. 
e) Wie erklärt sich die Differenz bei den Angaben zum Ziel- und Quellverkehr mit 175.000 KFZ 

/ 24h und nach der Verkehrserhebung von 2005 mit 236.000 KFZ / 24h?  

Der Wert aus dem Jahr 2005 basiert auf einem durch eine Verkehrssimulation erzeugten Ge-
samtwert für Erlangen und berücksichtigt daher auch Ziel- / Quellverkehre von den BAB A 3 
und A 73. Der aktuelle Wert basiert auf den empirischen und jährlich durchgeführten Zählun-
gen durch Schüler und Studenten.  
f) Wieso wird bei der geringen Mehr-MIV-Reduzierung von 1.500 - 1.700 KFZ / 24h in Relati-

on zu dem vorhandenen Verkehrsaufkommen mit 200.000 bzw. 91.000 / 72.000 KFZ / 24h, 
die Notwendigkeit der StUB *) insbesondere ernsthaft damit begründet, dass die StUB den 
grenzüberschreitenden Verkehr wesentlich entlastet und Staus vermieden werden? 
*) (s.a. Information zum Bürgerentscheid)  

Verlagerte Wege und lokale Querschnittsbelastungen sind nicht direkt vergleichbar. Die Prog-
nosen der Standardisierten Bewertung lassen beispielsweise auf dem Südast (B4) eine Redu-
zierung um ca. 2.250 Kfz/Werktag) der täglichen Belastung erwarten, d. h. ca. 9 %. Diese Re-
duzierung entspricht in etwa den verkehrlichen Veränderungen zwischen Sommer (wenig Stau) 
und Winter (langer Stau südlich der Südkreuzung).  
Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass die Verlagerungs- und Entlastungsef-
fekte an der StUB-Trasse bei gemeinsamer Umsetzung mit dem neuen Busnetz (Durchmes-
serlinien und Tangentiallinien) noch deutlich größer ausfallen. 
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3. zu Frage / Antwort Ziff. 38 und 37 
Ist nach der vorliegenden Detailplanung für die Unterführung der StUB im Bereich der Bahnan-
lagen eine Absenkung im Kreuzungsbereich Güterhallen- , Güterbahnhof-, Goethestraße vor-
gesehen und wenn ja, wieviel cm beträgt die Absenkung an den Fahrbahn-Eckpunkten der 
Kreuzung? 

Eine Absenkung im Kreuzungsbereich ist voraussichtlich notwendig. In einer vertieften ingeni-
eurtechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2013/14 zur Kostenschätzung der Bahnunterfüh-
rung wurde als Variante geprüft, die Nägelsbachstraße als Alternativstrecke zur Nürnberger 
Straße zu nutzen. Hierbei war das T-Netz unterstellt worden, so dass sich für die StUB eine  
T-Kreuzung von der Nägelsbachstraße in die Güterbahnhofstraße mit 6 Weichen ergeben hät-
te. Zur Beschränkung der negativen Querneigung im Kurven- / Weichenbereich wäre dabei ein 
Absenkungsbedarf der Kreuzung im nördlichen Bereich von stellenweise über 100 cm not-
wendig. 
Bei der Streckenführung über die Nürnberger Straße und Güterbahnhofstraße, kann die Ab-
senkung im Kreuzungsbereich voraussichtlich deutlich reduziert werden. Die Frage, ob die 
StUB westlich oder östlich der Arcaden geführt wird und wie im Kreuzungsbereich genau ab-
zusenken ist, ist noch nicht abschließend geklärt und bedarf weiterer Konkretisierungen. 
Hinweis: Die Führung der StUB über die Nürnberger Straße ist voraussichtlich mit Erhalt der 
Bäume möglich.  
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Büro: Zimmer 1.04, Rathaus, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Die Stadträtinnen und Stadträte der CSU-Stadtratsfraktion Erlangen: 
Fraktionsvorsitzende Birgitt Aßmus, Wolfgang Beck, Sonja Brandenstein, Rosemarie Egelseer-Thurek, Uwe Greisinger, Dr. Kurt Höller, 

Bezirksrat Dr. med. Max Hubmann, Robert Hüttner, Gabriele Kopper, Christian Lehrmann, Ralf Merkel, Adam Neidhardt, 
Dr. med. Stefan Rohmer, Prof. Dr. med. Rüdiger Schulz-Wendtland, Pia Tempel-Meinetsberger, Jörg Volleth, Alexandra Wunderlich 

Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 1.04 
91052 Erlangen 

 

Tel. (09131) 86-24 05 
Fax (09131) 86-21 78 

eMail: csu@erlangen.de 
facebook.com/CSU.Fraktion.Erlangen 

www.stadtratsfraktion.csu-erlangen.de 
CSU-Stadtratsfraktion Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Florian Janik 
Rathaus 
91052 Erlangen 

 

 

25. Februar 2016/AB 

 

 

Zu TOP 24 
Unser Dringlichkeitsantrag (12/2016) zum Stadtrat am 25. Februar 2016 
(gem. §29 GeschO) 

hier: Beantwortung der Fragen zur Stadt-Umland-Bahn (StUB) 
Nachfragen zur Beantwortung durch die Stadtverwaltung 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 

Fragen in unserem Antrag vom 15.02.2016 werden nicht oder ausweichend und unzureichend 
beantwortet. 
 
Insofern besteht der Eindruck, dass vermieden werden soll, dass Fakten und Verkehrszahlen 
bekannt werden, die belegen, dass die StUB im Vergleich zum RoBus nur eine geringe mehr-
MIV-Reduzierung auf den Straßen, die die Stadtgrenze überschreiten, bewirkt.  
 
Nach Angabe der Verwaltung beträgt die mehr-MIV-Reduzierung im stadtgrenzüber- 
schreitenden Verkehr durch die StUB nur 1.700 Kfz/täglich im Vergleich zum RoBus.  
Dies steht in keinem Verhältnis zu den vielfach höheren Investitions-, jährlichen Betriebs- 
und Folgekosten der StUB im Vergleich zum RoBus. 
 
Offensichtlich soll nicht bekannt werden, dass das Hauptargument für die StUB nicht stimmt: 
„die StUB entlastet erheblich den grenzüberschreitenden Verkehr bzw. löst das „Problem“ 
des Stadt-Umland-Verkehrs und Staus werden vermieden etc.“ 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bei Ihrem Amtsantritt haben Sie mehr Transparenz und 
offene Information versprochen, insofern setzen Sie sich sicher dafür ein, dass die Bürger so 
informiert werden, dass sie einschätzen können, ob das o.a. Argument für die StUB im 
Vergleich zum RoBus mit Daten belegt oder widerlegt ist.  
Deshalb bitten wir Sie auch im Interesse der Bürger darauf hinzuwirken, dass unsere Fragen 
korrekt und vollständig beantwortet werden.  
 

Fraktionsantrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 24.02.2016 
Antragsnr.: 014/2016 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: VI 
mit Referat:  

Ö  24
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- 2 - 
 
 

 
 
 
 

Erst nach der Beantwortung der Fragen aus der Informationsveranstaltung zur StUB vom 
11.11.2015 im Februar 2016 konnte man errechnen, dass die mehr-MIV-Reduzierung durch die 
StUB im Vergleich zum RoBus im Stadt-Umlandverkehr nur 1.700 Kfz/täglich beträgt.  
 
Nun zu den Antworten zum Antrag bzw. den Fragen vom 15.02.2016: 
 

Antwort zu Frage 1 
Es wird lediglich die Aussage zur Wirtschaftlichkeit wiederholt, die Frage, die sich auf 
die Aussage bezieht wird nicht beantwortet. 

 
Antwort zu Frage 2 a 
Sind die angegebenen 175.000 Kfz/täglich das Ergebnis einer Querschnittszählung aller 
Straßen die die Stadtgrenze überschreiten? Wieso wird kein zumindest gerechneter 
Anteil des Ziel- und Quellverkehrs über die Anschlüsse der A 73 dazu addiert? 

 
Antwort zu Frage 2 b 
Die Frage wäre einfach mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten, aber von der 
Verkehrsplanung wurde 2012 folgendes angegeben: 

Niederndorfer Straße östlich der A 3 16.100 Kfz/24 Std. 
Niederndorfer Straße westlich der A 3 40.200 Kfz/24 Std. 
B 4 nördlich Anschluss Wetterkreuz 30.000 Kfz/24 Std. 
Drausnickstraße östlich Kreuzung Kurt-Schumacher-Str. 18.900 Kfz/24 Std. 

Entgegen der Antwort müsste die Verkehrsplanung ihre eigenen 
Querschnittszählungen nachvollziehen können.  
Oder stimmen die Angaben nicht? 
 
Dass die StUB auch eine Entlastung der Sieglitzhofer Straße und Haundorfer Straße 
ergeben kann, ist unerheblich, bei nur 1.700 Kfz/täglich mehr-MIV-Reduzierung durch 
die StUB. 
Trotz der Antwort ist die mehr-MIV-Reduzierung durch die StUB von 1.700 Kfz/täglich 
im grenzüberschreitenden Verkehr ebenso unerheblich wie die verkehrliche Bedeutung 
der verkehrsberuhigten Stubenlohstraße für das Verkehrsstraßennetz der Stadt. 

 
Antwort zu Frage 2 c 
Mit der Antwort wird nicht auf die Frage mit Bezug auf die mehr-MIV-Reduzierung 
durch die StUB von 1.700 Kfz/täglich im grenzüberschreitenden Verkehr im Vergleich 
zum RoBus eingegangen. 
Selbst bei einer Verteilung der 1.700 Kfz/täglich nur auf die Ausfallstraßen, die der 
Linienführung der StUB entsprechen, würde man keine Entlastung bemerken. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Jörg Volleth 
Sprecher für Umwelt, Verkehrs- u. Planungspolitik 
ÖPNV + Busverkehr 
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Auszug aus der Geschäftsordnung für den Stadtrat Erlangen (GeschO) 
 
§ 37 Bürgerfragestunde 
(1) Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlangen können in kommunalen Angelegenheiten der Stadt 
Fragen an den Oberbürgermeister und die Referenten bzw. Referentinnen richten mit dem Antrag, 
diese in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit einer öffentlichen Sitzung des Stadtrates oder 
eines Ausschusses, in der Regel zwischen 17 und 18 Uhr, zu beantworten (Bürgerfragestunde). 
(2) Der Oberbürgermeister bereitet die Beantwortung der Fragen vor; die nicht zugelassenen Fragen 
legt er dem Ältestenrat in der nächsten Sitzung vor. Fragen, die von der Mehrheit der Mitglieder des 
Ältestenrats für zulässig gehalten werden, sind in der nächsten Fragestunde zu beantworten. 
(3) Der Oberbürgermeister teilt dem Stadtrat die eingereichten Fragen mit den Sitzungsunterlagen 
mit. 
(4) Die Fragen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Einganges beantwortet. Mit Einver-
ständnis der betroffenen Person ist eine schriftliche Beantwortung möglich. 
(5) Der Oberbürgermeister oder die damit beauftragte Mitarbeiterin bzw. der damit beauftragte Mitar-
beiter verliest die Frage in der Fragestunde und beantwortet sie. Die Fragestellerin bzw. der Frage-
steller kann eine Zusatzfrage stellen. Wenn Frage oder Zusatzfrage beantwortet sind, können jede 
Fraktion, Gruppierung und auch Einzelmitglieder des Stadtrats hierzu jeweils eine Stellungnahme 
abgeben; die Redezeit für die Stellungnahme wird auf 3 Minuten beschränkt. 
Die Dauer der Fragestunde wird auf höchstens 60 Minuten festgesetzt. 
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